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Der Bundesrat hat die neuen Bestim-
mungen des ZGB über das Immobiliar-
sachenrecht auf den 1. Januar 2012 in
Kraft gesetzt. Diese Bestimmungen ent-
halten verschiedene Vorschriften, welche
für alle, die sich mit Immobilien beschäf-
tigen, von Interesse sind. Zusätzlich zum
neu eingeführten Register-Schuldbrief
gibt es weitere wichtige Neuerungen bei
den Dienstbarkeiten sowie beim Bau-
handwerkerpfandrecht. Schliesslich wird
mit den neuen Vorschriften auch die
Grundlage geschaffen für ein umfassen-
des elektronisches Bodeninformations-
system, welches die Informationen des
Grundbuchs wesentlich ergänzt.

Eine der wichtigsten Änderungen stellt
die Einführung des papierlosen Register-
Schuldbriefs dar. Neben und anstelle des
altbewährten herkömmlichen Schuld-
briefs in Papierform stellt der Register-
Schuldbrief nun eine wichtige Ergänzung
der Finanzierungsinstrumente im Immo-
bilienhandel dar. Der Register-Schuldbrief
wird durch Eintrag im Grundbuch errich-
tet, übertragen und wieder gelöscht. 
Er weist sämtliche Merkmale und Vorteile
des Papier-Schuldbriefs auf. Der wesent-
liche Vorteil besteht jedoch darin, dass
keine Urkunde für den Register-Schuld-
brief ausgestellt wird. Damit entfällt die
heute bestehende Notwendigkeit, beim
Verkauf einer Liegenschaft den Schuld-
brief vorzulegen. Verhindert wird mit
dem Register-Schuldbrief aber auch,
dass Schuldbriefe verloren gehen und
in einem aufwendigen Verfahren für
kraftlos erklärt werden müssen. Es emp-
fiehlt sich deshalb, zukünftige Schuld-
briefe als Register-Schuldbriefe zu

begründen. Heute bereits bestehende
Papier-Schuldbriefe können in einem ver-
einfachten Verfahren in Register-Schuld-
briefe umgewandelt werden: dafür genügt
ein von Gläubiger und Schuldner unter-
zeichneter Brief an das Grundbuchamt
unter Beilage des Papier-Schuldbriefs.
Wir empfehlen, diese Umwandlung bei
nächster Gelegenheit vorzunehmen.

Neu bedarf die Errichtung einer Grund-
dienstbarkeit zu ihrer Gültigkeit grund-
sätzlich immer einer öffentlichen Beur-
kundung. Nach geltendem Recht müssen
nur einzelne Verträge über die Errichtung
einer Grunddienstbarkeit öffentlich 
beurkundet werden. Die erleichterte Er-
richtung von Eigentümerdienstbarkeiten
ist inskünftig nicht mehr vorgesehen.
Ebenso entfällt die manchmal nicht einfa-
che Ermittlung der jeweils erforderlichen
Form der Begründung von Grunddienst-
barkeiten.

Als Grundsatz gilt nach heutiger Rege-
lung, dass mit einer Grunddienstbarkeit
verbundene Nebenleistungspflichten nur
dann dingliche Wirkung entfalten, wenn
sie sich aus dem Grundbucheintrag erge-
ben. Soweit die Nebenleistungspflichten
ausschliesslich in den Belegen zu finden
sind, können sie dem Erwerber eines be-
rechtigten oder belasteten Grundstückes
nicht entgegen gehalten werden. Dieser
Grundsatz wird neu ausdrücklich im revi-
dierten ZGB festgeschrieben. Als einzige
Ausnahme wird die Regelung betreffend
die Aufteilung der Kosten für den Unter-
halt einer Vorrichtung im Zusammen-
hang mit einer Grunddienstbarkeit 
eingeführt. Eine von der gesetzlichen 
Vorschrift abweichende Kostenverteilung
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wird für den Erwerber des berechtigten
oder belasteten Grundstücks auch dann
verbindlich, wenn sich diese Kostenver-
teilungsregelung bloss aus den Belegen
des Grundbuchs erschliessen lässt. Wir
empfehlen, inskünftig darauf zu achten,
dass bereits im Grundbucheintrag auf
Nebenleistungspflichten hingewiesen
wird.

Nach der neuen Regelung ist für die 
Errichtung einer Personaldienstbarkeit
immer eine öffentliche Beurkundung er-
forderlich. Dies gilt unterschiedslos auch
für alle Baurechte. Damit ist die heute in
gewissen Fällen mögliche einfache schrift-
liche Begründung eines Baurechts nicht
mehr zulässig. Zudem stellt das neue
Recht klar, dass der Baurechtszins eben-
falls in der öffentlichen Urkunde festge-
setzt werden muss, wenn er im Grund-
buch vorgemerkt werden soll. Schliess-
lich können neu auch sämtliche Abreden
zwischen den Parteien im Baurechtsver-
trag im Grundbuch vorgemerkt werden.
Sie erlangen damit auch gegenüber
Rechtsnachfolgern verbindliche Wirkung.

Der Anspruch der Bauhandwerker auf
Eintragung eines Grundpfands ist in ver-
schiedener Hinsicht ausgeweitet worden.
Damit steigt für Grundstückseigentümer
das Risiko, bei Bauarbeiten zur Abwen-
dung von Bauhandwerkerpfandrechten
doppelte Zahlung leisten zu müssen. 
Neu umfasst der Anspruch auf Errichtung
eines Bauhandwerkerpfandes ausdrück-
lich auch Abbrucharbeiten sowie Arbeiten
zum Gerüstbau und zur Baugrubensiche-
rung.

Klargestellt worden ist in der neuen 
Regelung ferner, dass der Anspruch auf 
Errichtung eines Bauhandwerkerpfandes
auch besteht, wenn der Besteller der 
Arbeiten nicht Grundeigentümer ist. 
Immerhin wird in diesen Fällen vorausge-
setzt, dass der Grundeigentümer seine
Zustimmung zu den Arbeiten erteilt hat.
Nicht erforderlich ist hingegen, dass die 
Arbeiten objektiv zu einem Mehrwert des
Grundstückes beigetragen haben, wie
dies nach der bisherigen bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung der Fall ist.

Von eminenter praktischer Bedeutung ist,
dass die Frist für die Eintragung eines
Bauhandwerkerpfandrechtes von drei auf
vier Monate verlängert worden ist. Daher
wird ein Bauherr inskünftig die in Werk-
verträgen verlangte Geltungsdauer von
Erfüllungsgarantien entsprechend an-
passen müssen. Wir empfehlen, für die 
Sicherheiten eine Dauer von fünf Mona-
ten über die Fertigstellung der Arbeiten
hinaus zu vereinbaren.

Die Unternehmer werden mit der neuen
Regelung auch in denjenigen Fällen ab-
gesichert, in denen sie auf einem Grund-
stück der öffentlichen Hand bauen.
Sofern das Grundstück im Verwaltungs-
vermögen liegt, kann zwar nach wie vor
kein Bauhandwerkerpfandrecht einge-
tragen werden. Immerhin sieht die neue
Regelung vor, dass das Gemeinwesen als
Besteller nach den Vorschriften über die
einfache Bürgschaft für die Werklohnfor-
derung des Subunternehmers mithaftet.
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Das neue Recht bringt verschiedene Klar-
stellungen im Bereich des Nachbarrechts.
So unterscheidet das Gesetz neu zwischen
der Verantwortlichkeit bei Überschreitung
des Eigentumsrechts und jener bei recht-
mässiger Ausübung des Eigentumsrechts.
Damit wird die bisherige bundesgericht-
liche Rechtsprechung ins Gesetz aufge-
nommen, wonach Nachbarn Schadener-
satzansprüche geltend machen können,
sofern ihnen bei rechtmässiger Bewirt-
schaftung eines Grundstücks, namentlich
beim Bauen, vorübergehend übermäs-
sige und unvermeidliche Nachteile zuge-
fügt werden. 

Neu stellt das ZGB auch klar, dass unab-
hängig von kantonalen Vorschriften über
Bauten oder Pflanzungen ein bundes-
rechtlicher Mindestschutz gegen negative
Immissionen besteht. Grundeigentümer,
welche durch solche übermässigen nega-
tiven Immissionen Nachteile erleiden,
können auf Beseitigung oder Schadener-
satzklagen, sofern unter anderem die
nachbarlichen Bauten und Einrichtungen
die im Zeitpunkt der Erstellung geltenden
öffentlich-rechtlichen Regeln nicht einge-
halten haben.

Schliesslich vereinheitlicht das neue 
Recht auch den Katalog der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen,
welche im Grundbuch angemerkt werden 
müssen. Zukünftig müssen alle öffent-
lich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen, die für ein bestimmtes Grundstück
verfügt werden und dem Grundeigen-
tümer eine dauerhafte Nutzungs- oder
Verfügungsbeschränkung auferlegen, 
im Grundbuch angemerkt werden. Dies 
betrifft etwa Anordnungen betreffend
Natur- und Heimatschutz, Schutzmass-
nahmen aufgrund des Gewässerschutz-
rechts oder Eigentumsbeschränkungen
im Zusammenhang mit der Förderung
des Wohnungsbaus. In Verbindung mit
dem durch die Kantone noch einzufüh-
renden Kataster der öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen wird damit
inskünftig ein einfacher Zugang zu allen
für Grundstücke relevanten Informatio-
nen ermöglicht.

Aber auch bei den gesetzlichen Pfand-
rechten wird der Schutz von gutgläubi-
gen Erwerbern ausgebaut: gesetzliche
Pfandrechte, die auch ohne Eintrag 
im Grundbuch entstehen, können einem
gutgläubigen Erwerber nur dann ent-
gegen gehalten werden, wenn sie inner-
halb einer Frist von vier Monaten ab
Fälligkeit oder maximal zwei Jahren seit
Entstehung der Forderung im Grundbuch
eingetragen werden.

Bulletin1


